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RS OGH 2005/3/8 11Os143/04
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.03.2005

Norm

StPO §313 C

StPO §345 Abs1 Z6

StPO §345 Abs3

Rechtssatz

Das Unterbleiben einer Zusatzfrage zu einer der Eventualfragen zur Hauptfrage kann zum Vorteil des Angeklagten

nicht geltend gemacht werden (§ 345 Abs 3 StPO), wenn die Beantwortung der Eventualfragen infolge Bejahung der

Hauptfrage unterblieben ist.

Entscheidungstexte

11 Os 143/04
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